
Sachbearbeiter : TEL: Anfrage vom: durch

Kunde: Einsatzort:

KD.-Nr.: Angebots-Nr.: Kom.: Fil.-Nr.:

Datum:

Angebot erstellt am: TZ1 TZ2 TZ3 TZ4

Nr.:

1

Monteure

Helfer

Anzahl Anfahrten 1

Monteure

Helfer

kalkuliert minimal

52,50 €        

34,50 €        42,00 €         

63,00 €         

420,00 €      

12,0

0,96

€

110,40 €       

504,00 €       

336,00 €       

97,75 €        

2

1

35,00

276,00 €      1 28,00

24,0

km

12,0

h

Anzahl

115

Mustermann GmbH

Kälte- und Klimatechnik

184

12345

30.07.2012

21,5

€/h

1 42,00 1,5

1

28,00

Anzahl Kfz.

Anzahl

Kalkulations-Deckblatt (zentrale Eingaben und Auswertung)

Musterstrasse 1 Musterstrasse 1

Mustermann GmbH

Kälte- und Klimatechnik

184

03.02.2012 Herr Peter Werner02302/9472498Hr. Jahnke

Musterstadt

MUMU-- 1 BLW

Musterstadt 12345

Objektrabatt

30.07.2012

          2.969,06 €                           60,59 € 

Anlagenbezeichnung Summe

Material für BV Fleischerei Müller

Montagezeit bei Feinkalkulation (Monteur und Helfer gesamt) siehe Kalkulationsblatt!

Minimale Anfahrtkosten/km:Minimaler Verrechnungssatz:

Montagezeit bei Grobkalkulation (Monteur und Helfer gesamt)

h

1 42,00

€/km

1 1,5

0,8523,00

Anfahrt

Montagezeit-Vorgabe

A Materialpreis (Verkaufspreis)

B Montagekosten

C Anfahrtkosten Objektrabatt/Nachlass

D Angebotspreis netto Deckung Material

E Mehrwertsteuer Deckung Montage

F Angebotspreis inkl. MwSt Deckung gesamt

1.

2.

3.

4.

5.

6.

215,40 €                       60,59 €               

regulärer Angebotspreis

1.913,35 €                   

900,90 €                       3.029,65 €                   

Kran- und Hubsteigereinsätze

TÜV-Abnahme

2.969,06 €            

Mauer-, Putz- und Stemmarbeiten

Brandschutztechnisches verschließen von Wand- bzw. Deckendurchführungen

Elektrische und abwassertechnische Zu- bzw. Ableitungen

3.533,18 €                   591,19 €            

564,12 €                       

432,71 €            

158,47 €            

Bemerkungen im Angebot (nicht enthaltene Leistungen)

(C) A. Jahnke 2012



Erstellt am:

Projekt/Kunde: Auswahl Faktor [%]

Kunden-Nr.: SoKo´s 30

Kommission:
Datum:

Pos.: Artikel-Nr. Menge ME Bezeichnung 1 Bezeichnung 2 Brutto/ME Netto/ME Brutto/GE Rabatt Netto/ME Netto/GE SoKo´s VKE VKG
MZE

in [min]

MZG

in 

MZE

in [h]

MZG

in [h]

MZKE

einzeln
MZKG gesamt L+M

1 615-0110 52 St Rückschlagventil Danfoss NRV10 5/8" UNF 0,07bar, Durchgangsventil gedämpft 26,8 18,76 1393,6 30% 15,54 € 808,29 €                      42% 20,21 €                1.050,77 €             12 624 0,20 10,40 8,40 €               436,80 € 1.487,57 €      

2 615-1306 13 St Filtertrockner Danfoss DML053 5/8" UNF 0 13,9 9,73 180,7 30% 8,06 € 104,81 €                      42% 10,48 €                136,25 €                 15 195 0,25 3,25 10,50 €             136,50 € 272,75 €         

3 615-4116 13 St Schauglas Danfoss SGN6 7/16" UNF i/a mit Indikator 19,4 13,58 252,2 30% 11,25 € 146,28 €                      42% 14,63 €                190,16 €                 12 156 0,20 2,60 8,40 €               109,20 € 299,36 €         

4 404-1140 13 St Ventilkörper Danfoss TN2/N R134a oh. MOP Bördel 40,3 28,21 523,9 30% 23,37 € 303,86 €                      42% 30,39 €                395,02 €                 12 156 0,20 2,60 8,40 €               109,20 € 504,22 €         

5 404-1091 13 St Düseneinsatz Danfoss Grösse 01 für T2 0 14,4 10,08 187,2 30% 8,35 € 108,58 €                      42% 10,86 €                141,15 €                 12 156 0,20 2,60 8,40 €               109,20 € 250,35 €         

6 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0 0 0

30.07.2012

Mustermann GmbH

MUMU--

BLW
30.07.2012

28 0 0 0 0 0 0 0

29 0 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0 0 0

Brutto EKG Netto EKG Netto VKG

2.537,60 € 1.471,81 € 1.913,35 €             1.287 21,45 900,90 €          2.814,25 €      

Sonderrabatt

2%

= 29,44 € Material in [€] Material in [%]

Material EK gesamt 1.442,37 € Material-Lieferung 1.913,35 €             470,98 €          32,65

100-0001 12 h Montagestunden Monteur 42,00 € 42,00 € 0% 42,00 € 504,00 €                      42,00 €                504,00 €                 

200-0001 115 km Anfahrt (je Hin-und Rückfahrt) Monteur 0,96 € 0,96 € 0% 0,96 € 110,40 €                      0,96 €                   110,40 €                 

100-0000 12 h Montagestunden Helfer/AZUBI 28,00 € 28,00 € 0% 28,00 € 336,00 €                      28,00 €                336,00 €                 950,40 €          

1 Montage Fein 900,90 €               

2 Lieferung 1.913,35 €           

Legende (Erklärung für Farbhinterlegung der Zellen): 3 Anfahrt 215,40 €               

4 Lieferung und Montage 3.029,65 €           

Übernahmedaten aus html-Warenkorb 5 Objektrabatt 2% ./. 60,59 €                 

manuelle Eingabe erforderlich 6 Zwischensumme 2.969,06 €           

errechnete Werte 7 MwSt. 19% + 564,12 €               

Auswahlfelder mit festen Vorgaben 8 Lieferung und Montage 3.533,18 €  

Montageaufwand

Deckung ohne Objektrabatt
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i.A.Hr. Jahnke

Anlagen:

allgemeine Geschäftsbedingungen

Freiumschlag

Kom.-Nr.: BLW

Der Gesamtangebotspreis beträgt zzgl. ges. MwSt.

A. Jahnke Kälte-Klima

Angebot

Unser Zeichen Datum

Mustermann GmbH

Kälte- und Klimatechnik

Musterstrasse 1 184

12345 Musterstadt

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse, freuen uns auf Ihren Auftrag und eine gute Zusammenarbeit.

wir danken Ihnen für Ihre Anfrage und übersenden Ihnen unter Zugrundelegung unserer Liefer- und

Geschäftsbedingungen das gewünschte Angebot.

Das Angebot beinhaltet den vollständigen im nachfolgenden beschriebenen Material, Demontage-

Montage- und Inbetriebnahmeaufwand. Eventuell zusätzlich anfallende Arbeiten, zum Beispiel

durch unvorhersehbare, bauseitsbedingte Änderungen oder Kundenwünsche, müssen wir

gesondert in Rechnung stellen.

Die Einzelheiten zum Lieferumfang entnehmen Sie bitte unserem Angebot auf den folgenden

Seiten. Wenn dieses Angebot Ihren Vorstellungen entspricht, so bitten wir Sie, uns eine schriftliche

Bestellung zu zusenden.

Mit freundlichen Grüßen

Witten

2.969,06 €

A. Jahnke Kälte-Klima  Rosi-Wolfstein-Straße 16 58453 Witten

Objekt:

Sehr geehrte Damen und Herren,

30.07.2012

Angebot Nr.: 1

Mustermann GmbH; Kälte- und Klimatechnik; Musterstrasse 1 184; 12345 

MusterstadtMaterial für BV Fleischerei Müller

03.02.2012/ Herr Peter Werner MUMU-- Hr. Jahnke

TEL: 02302/9472498

Ihre Anfrage vom/durch Kunden-Nr.



Sachbearbeiter : TEL: Anfrage vom: durch

Kunde: Einsatzort:

KD.-Nr.: Angebots-Nr.: Kom.:

Pos.:

1

2

3

4

5

Mustermann GmbH Mustermann GmbH

12345 Musterstadt 12345 Musterstadt

MUMU-- 1

Hr. Jahnke 02302/9472498 12.07.2007 Herr Peter Werner

Kälte- und Klimatechnik Kälte- und Klimatechnik

Material für BV Fleischerei Müller

Musterstrasse 1 184Musterstrasse 1 184

BLW

Menge Bezeichnung Preis L+MPreis montierenPreis liefern

109,20 €            299,36 €            

395,02 €            109,20 €            504,22 €            

436,80 €            1.487,57 €         

272,75 €            

1.050,77 €         

190,16 €            

141,15 €            

Rückschlagventil Danfoss NRV10 5/8" UNF 

0,07bar, Durchgangsventil gedämpft

Filtertrockner Danfoss DML053 5/8" UNF 0

109,20 €            250,35 €            Düseneinsatz Danfoss Grösse 01 für T2 013

Schauglas Danfoss SGN6 7/16" UNF i/a mit 

Indikator

Ventilkörper Danfoss TN2/N R134a oh. MOP 

Bördel

52

13

13

13

136,25 €            136,50 €            
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Sachbearbeiter : TEL: Anfrage vom: durch

Kunde: Einsatzort:

KD.-Nr.: Angebots-Nr.: Kom.:

Pos.:

Mustermann GmbH Mustermann GmbH

12345 Musterstadt 12345 Musterstadt

MUMU-- 1

Hr. Jahnke 02302/9472498 12.07.2007 Herr Peter Werner

Kälte- und Klimatechnik Kälte- und Klimatechnik

Material für BV Fleischerei Müller

Musterstrasse 1 184Musterstrasse 1 184

BLW

Menge Bezeichnung Preis L+MPreis montierenPreis liefern

Folgende Leistungen sind nicht in unserem Angebot enthalten:

- Mauer-, Putz- und Stemmarbeiten

- Brandschutztechnisches verschließen von Wand- bzw. Deckendurchführungen

- Elektrische und abwassertechnische Zu- bzw. Ableitungen

- Kran- und Hubsteigereinsätze

- TÜV-Abnahme

Diese Arbeiten können von uns ebenfalls übernommen werden. Abrechnung erfolgt dann nach genauem Material-

und Stundennachweis.

Lieferzeit: ca. 6 Wochen nach technischer Klärung und Auftragseingang

Zahlungsbedingungen: A-Kto.-Rechnungen nach Materiallieferung bzw. Baufortschritt und anschließender

Schlußrechnung nach Erhalt.

10 2% 30

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung und würden uns über eine Auftragserteilung freuen.

Mit freundlichem Gruß

A. Jahnke Kälte-Klima

Witten

i.A. Hr. Jahnke

Skonto innerhalb Tagen nettoTagen mit Zahlung innerhalb
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

I.  Allgemeines 

 
1. Diese Bedingungen sind Bestandteil der Angebote und Verträge über Lieferung, Einbau- und Instandsetzungsarbeiten des 

Auftragsnehmers (XXXXXXXX) gegenüber dem Auftraggeber (Kunde) auch in künftiger und laufender Geschäftsbeziehung. 

 

2.  Abweichende Vereinbarungen und Bedingungen sind verbindlich, wenn Sie von uns schriftlich bestätigt werden. 

 
3. Alle Lieferungen und Leistungen werden zu den am Tage der Ausführung gültigen Preise berechnet. Bei Verträgen mit 

Nichtkaufleuten sind wir 4 Monate an die mit dem Kunden schriftlich vereinbarten Preise vom Zeitpunkt des 

Vertragesabschlusses an gebunden. Nach Ablauf von 4 Monaten seit Vertragsabschluß gilt Satz 1 der vorliegenden Ziffer. 

 

4. Zum Auftrag gehörende Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichtsangaben sind nur annährend, sofern sie 

nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Für Kostenvoranschläge, Zeichnungen und Unterlagen jeder Art behal-
ten wir uns das Eigentums und Urheberrecht vor. Sie dürfen Dritten nicht zugängig gemacht werden. Auf Verlangen sind 

Zeichnungen und Unterlagen jeder Art zurückzugeben, wenn ein Kaufabschluss nicht zustande kam. 

Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, aber nicht verpflichtet. 

 

5. Die Einholung behördlicher Genehmigungen und solcher des Bauaufsichtsamtes sowie die Bestellung von TÜV-Abnahmen 

obliegen dem Besteller. 
 

II.  Lieferung bzw. Fertigstellung und Versand 

 

1.  Unsere Angebote sind freibleibend. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. 

 
2. Unsere Lieferfristen gelten annährend, es sei denn, dass wir schriftlich eine ausdrücklich als verbindliche Lieferfrist 

gekennzeichnete Zusage gemacht haben. 

 

3. Höhere Gewalt sowie Ereignisse, die eine reibungslose Abwicklung des Auftrages aus von uns nicht zu vertretenen 

Gründen infragestellen, weiterhin unverschuldetes Unvermögen, berechtigen uns, vom Vertrag ganz oder teilweise zu-

rückzutreten oder die Lieferfrist über den vereinbarten  Zeitpunkt einen weiteren Monat hinauszuschieben. Das gleiche 
gilt für den Fall, dass wir einen verbindlichen Fertigstellungstermin aus den genannten Gründen nicht einhalten können. 

Hier besteht bei Aufträgen unter Kaufleuten kein Schadenersatzanspruch. 

 

4. Der Versand erfolgt stets auf Kosten und Gefahr des Kunden. 

 

III. Preise 

 

1. Sofern nichts anderes vereinbart, ist bei Neulieferungen die Montage im Preis einbegriffen. 

 

2. Reisezeit, Reisekosten, Übernachtungskosten und tarifliche Ansprüche des Monteurs sowie vom Besteller verschuldete 

Wartezeiten sind besonders zu vergüten. 
 

3. Im Preis nicht inbegriffen sind, sofern nicht ausdrücklich im Angebot oder in der Auftragsbestätigung aufgeführt :  

 

 Sämtliche Bauarbeiten, wie Stemm-, Mauer -, Plattenleger-, Maler-, Glaser- und Dachdeckerarbeiten sowie das Einsetzen 

und Verputzen von Anschlussteilen an den Baukörper. Die elektrische Installation, das elektrische Installationsmaterial 

und der Anschluss der Kabel an die elektrischen Geräte: Hauptschalter, Haupt- und Steuersicherungen, Schaltschütze usw. 
 Die wassertechnische Installation, wie Tauwasserleitungen von den Verdampfern, Kühlwasserzu- und ablaufleitungen für 

wassergekühlte Kondensatoren einschl. der erforderlichen Armaturen; Kaltwasserleitungen zwischen Kühlgerät und 

Verbraucher einschl. der erforderlichen Armaturen; Kühlwasserpumpen; evtl. notwendige Wasseraufbreitungsanlagen 

und Ausgleichgefäße. 

 Die Isolierungsarbeiten für Räume, Rohrleitungen, Apparate oder Luftkanäle, sei es als Kälte - oder Wärmeschutz, Körper- 

oder Luftschallisolierung. 
 Zu- und Abluftkanäle für den Maschinenraum einschl. der erforderlichen Jalousien, Gitter, Stellklappen usw.; Zu- und 

Abluftventilatoren einschl. der erforderlichen Schalt- und Regelgeräte. 

 Die Fracht und der Transport der Geräte auf der Baustelle einschl. Aufstellung am Verwendungsort.  

 Die Gestellung von Hilfskräften, Rüst- und Hebezeugen für die Montage einschl. Strom, Wasser oder Gas.  

 Die Lagerung unserer Materialien in einem diebstahlsicheren, wettergeschützten und unfallsicheren Raum, der Ersatz und 
die Nebenkosten bei Beschädigung der durch uns gelieferten Teile. 

 

4.  Kupferrohrüber- oder -minderlängen werden nach Aufmaß abgerechnet.  

 

5. Reparaturen werden nach dem angefallenen Aufwand an Arbeitsstunden, Fahrzeiten, Fahrkosten und Materialien 

berechnet. 
 

6. Wenn eine Unterbrechung der Aufstellung oder Montage notwendig wird, an welcher der Lieferer schuldlos ist, gehen die 

durch die Unterbrechung entstandenen Mehrkosten für Reisezeit, Fahrgeld, Entlohnung, Verpflegung des Monteurs usw. 

zu Lasten des Bestellers. 

 

7.  Das Spezialwerkzeug stellt der Auftragnehmer (XXXXXXXX), während die Stellung der Rüst- und Hebezeuge die Ausfüh-
rung von Erd- Mauer-, Fundament- und Zimmerarbeiten sowie das Stemmen der Löcher für Leitungen und Luftschächte 

und die Gestellung eines Helfers für jeden Spezialmonteur vom Kunden zu übernehmen ist. Kommen Unterbrechungen 

von mehr als einem Monat in der Montage vor, ohne dass der Lieferer sie zu vertreten hat, so kann er für die bis dahin 

geleistete Arbeit Zahlung verlangen. Nach Behebung der Ursache der Verzögerung ist der Auftragnehmer jedoch ver-

pflichtet, die Montage schnellstens fertigzustellen. 

 
IV. Beanstandungen 

 

1.  Beanstandungen wegen offensichtlicher bei Kaufleuten auch erkennbarer Mängel, weiterhin Beanstandungen wegen 

unvollständiger oder falscher Lieferung sind ohne schuldhaftes Verzögern spätestens jedoch innerhalb von 1 Kalenderwo-

che nach Abnahme dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen. Andere Mängel sind innerhalb der Gewährleistungszeit 
unverzüglich nach deren Entdeckung mitzuteilen. Bei nicht rechtzeitiger Mitteilung von Beanstandungen oder Mängelrü-

gen gilt die Lieferung bzw. Leistung als Vertragserfüllung und somit als vom Kunden genehmigt. 

 

V. Gewährleistung  

 

1.  Wir leisten Gewähr für Fehlerfreiheit und für von uns zugesicherte Eigenschaften. Eine Bezugnahme auf technische 
Normen beinhaltet die nähere Warenbezeichnung und begründet keine Zusicherung durch uns, es sei denn, die Zusiche-

rung wird ausdrücklich schriftlich von uns bestätigt. 

 

2. Änderungen der Konstruktion oder der Ausführung, die vom Hersteller vor Auslieferung einer Ware aus produktionstech-

nischen Gründen vorgenommen werden, berechtigen nicht zu einer Beanstandung, es sei denn, dass durch die Änderung 

die Ware für den Kunden nicht mehr verwendbar ist. 
 

3. Die Gewährleistungsfrist für klima-, luft- und kältetechnische Erzeugnisse beträgt 12 Monate ab Inbetriebnahme,  

längstens jedoch 18 Monate nach Lieferung bzw. Teillieferung. Hat der Hersteller längere Gewährleistungsfristen uns 

gegenüber zugesagt, so geben wir die längeren Gewährleistungsfristen an unsere Kunden weiter. Die Gewährleistungs-

frist verlängert sich nicht durch eine Garantieleistung. Für Austauscherzeugnisse beträgt die Gewährleistungsfrist 6 Mona-
te vom Tage der Lieferung. 

 

4. Gewährleistungsansprüche durch Kunden können nur bei Einhaltung der unter Abschnitt IV.) genannten 

Bekanntgabefristen anerkannt werden. Erkennen wir einen Gewährleistungsfall an, so werden die mangelhaften Teile 

nach unserer Wahl kostenlos instandgesetzt oder ersetzt. Liegt dem Gewährleistungsfall eine Vereinbarung unter Kauf-

leuten zugrunde, so gilt folgendes. Die mangelhaften Teile sind uns porto- und frachtfrei zuzustellen. Etwaige Reisekosten 
eines Mechanikers gehen zu Lasten des Bestellers. Ein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht nur für den Fall, 

dass wir nicht in der Lage sind, den Mangel zu beseitigen.      

 

5. Dem Kunden stehen Gewährleistungsansprüche nicht zu, wenn der Liefergegenstand von dritter Seite oder durch den 

Kunden selbst oder durch den Einbau fremder Teile derart verändert wurde, dass sich die Ursache des Mangels nicht 

mehr erkennen lässt. Es sei denn, der Mangel steht nicht im ursächlichen Verhältnis mit den o.g. Veränderung der Sache. 

Die Gewährleistung erlischt ebenfalls, wenn der Kunde die Wartungs- und Behandlungsvorschriften bezüglich des Liefer-

gegenstandes missachtet und der Mangel deshalb entstanden ist. 
 

6. Natürlicher Verschleiß, Glas-, Lack- und Emailleschäden sowie Beschädigungen durch unsachgemäße Behandlung sind von 

der Gewährleistung ausgeschlossen. Insbesondere haften wir nicht für Veränderungen des Zustandes oder der Betriebs-

weise durch unsachgemäße Lagerung oder Aufstellung, Klimatische oder sonstige von uns nicht zu vertretene Einwirkun-

gen. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Waren, deren Mängel dem Kunden bekannt waren und die er trotz 
mangelhafter Beschaffenheit ungerügt abgenommen hat. 

 

7. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist und an Anlagen fremder Herkunft wird für die Instandsetzungsarbeiten keine 

Haftung übernommen. Bei vorhandenen Kühlräumen oder -möbeln setzen wir voraus, dass sie sich in einwandfreiem 

Zustand befinden und dass die Isolierung den kältetechnischen Anforderungen genügt. Wir sind zu einer Nachprüfung 

nicht verpflichtet. 
 

VI.  Haftung  

  

Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, sind Schadenersatzansprüche auf Grund von Mangelfolge-

schäden ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden beruht auf Grund einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Vertrags-

verletzung durch uns, durch einen unserer gesetzl. Vertreter Erfüllungshilfen, und der Vertragspartner ist darüber hinaus 
nicht als Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches anzusehen. 

 

VII. Gefahrübergang 

 

1.  Die Gefahr geht bei Lieferungen ohne Aufstellung, wenn die betriebsbereite Sendung unser Lager verlassen hat, auf den 
Besteller über. Bei der Verpackung lassen wir größte Sorgfalt walten. Auf Wunsch und Kosten des Bestellers wird die 

Sendung von uns versichert. 

 

2. Erfolgt Lieferung und Aufstellung, so geht die Gefahr am Tage der Übernahme auf den Besteller über. 

 

3.  Wenn der Versand, die Zustellung oder die Übernahme aus vom Besteller zu vertretenden Gründen verzögert wird, so 
geht vom Tage der Versandbereitschaft bzw. Fertigstellung an die Gefahr für die Zeit der Verzögerung auf den Besteller 

über. Wir sind jedoch verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Bestellers die verlangten Versicherungen abzuschließen. 

 

VIII. Eigentumsvorbehalt 

 

1.  Bis zur vollständigen Befriedigung sämtlicher Ansprüche aus der Geschäftsverbindung behalten wir uns das Eigentum an 
allen verkauften eingebauten Waren vor. Im Falle der Verarbeitung oder Instandsetzung unserer Waren erwerben wir an 

den durch die Verarbeitung entstehenden Erzeugnissen Miteigentum im Verhältnis des Lieferwertes der verarbeiteten 

Waren. 

 

2.  Alle Forderungen und Ansprüche gegen Dritte, die sich aus Verträgen, Verfügungen, Beschlagnahmungen oder sonstigen 
auf die unserem Eigentum oder Miteigentum stehenden Gegenstände erstrecken, sind an uns abgetreten. Steht uns nur 

Miteigentum zu, so ist nur der Teilbetrag der Forderung an uns abgetreten, der den Wert des gehörenden Gegenstandes 

bzw. unseres Miteigentums und Anteils im Zeitpunkt der Rechthandlung entspricht. An uns abgetretene Geldforderungen 

dürfen im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsganges eingezogen werden. Es darf jedoch nicht in anderer Weise 

über sie verfügt werden, insbesondere durch Abtretung an Dritte. Bei Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung 

eines gerichtlichen wie außergerichtlichen Vergleichsverfahrenes, Scheck- Wechselprotestes sind wir berechtigt, Heraus-
gabe der in unserem Eigentum oder Miteigentum stehenden Gegenstände zu verlangen. Ein Zurückbehaltungsrecht 

hiergegen kann nicht geltend gemacht werden. Die Ermächtigung zur Veräußerung der gelieferten Gegenstände und zur 

Einziehung der uns abgetretenen Geldforderung können wir unter den gleichen Voraussetzung widerrufen. Wir sind 

berechtigt, die abgetretenen Forderungen und Ansprüche in diesem Falle unmittelbar gelten zu machen.  

 

3. Die Geltendmachung des Herausgabeanspruches und die Pfändung eines in unserem Eigentum oder Miteigentum 
stehenden Gegenstandes durch uns, gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag. 

 

4. Alle Zugriffe Dritter auf die in unserem Eigentum oder Miteigentum stehenden Gegenstände oder die uns abgetretenen 

Forderungen und Ansprüche insbesondere von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder Beschlagnahmungen und alle an 

diesen Gegenständen eingetretenen Schäden sind uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen.  
 

IX. Pfandrecht  

 

1.  Uns steht wegen unserer Forderung aus dem Vertrag ein vertragliches Pfandrecht an den aufgrund des Auftrages in 

unseren Besitz gelangten Gegenständen zu. 

 Das vertragliche Pfandrecht kann auch wegen Forderung aus früher ausgeführten Arbeiten und sonstigen Ansprüchen aus 
der Geschäftsverbindung gelten gemacht werden. Ein Pfandrecht wird auch für den Fall vereinbart, dass der Auftragsge-

genstand zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu uns gelangt und zu diesem Zeitpunkt Ansprüche aus der Geschäftsver-

bindung bestehen. 

 

2. Machen wir von unserem Recht zum Pfandverkauf der in unseren Besitz gelangten Gegenstände Gebrauch, so genügt für 

die Pfandverkaufsandrohung die Absendung einer schriftlichen Benachrichtigung an die letzte uns bekannte Anschrift der 
Auftraggebers. Die Benachrichtigung muss eine Nachfrist zur Regulierung  unserer fälligen Ansprüche enthalten.  

 

X. Zahlungen 

 

1.  Zahlungen sind netto ohne Skonto zu leisten. Sie werden stets auf die älteste fällige Rechnung verrechnet. 

 
2.  Die Aufrechnung mit bestrittenen und nicht rechtskräftig  festgestellten Gegenansprüchen ist ausgeschlossen. Ein 

Zurückbehaltungsrecht kann, sofern ein Vertragsverhältnis unter Kaufleuten besteht, in keinem Fall gelten gemacht 

werden, auch dann nicht, wenn der Liefergegenstand beanstandet wird. 

 

3. Skontogewährung hat zur Voraussetzung, dass das Konto des Käufers sonst keine fälligen Rechnungsbeträge aufweist. Bei 
Zahlungsverzug behalten wir uns vor, Verzugzinsen in Höhe von 3% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen 

Bundesbank zu berechnen. 

 

4.  Wird bei Ratenzahlungen eine Rate nicht pünktlich, d.h. innerhalb einer Woche nach Fälligkeit gezahlt, so wird der 

gesamte Restbetrag sofort fällig.  

 
5.  Zahlung durch Scheck oder Wechsel erfolgt zahlungshalber und Bedarf unserer Zustimmung. Diskont, Wechselpesen und 

Kosten trägt der Käufer.  

 

6.  Kommt der Käufer mit einer Zahlung in Verzug oder verschlechtert sich seine Vermögenslage nach dem Vertragsabschluß 

insbesondere bei Tod, Auflösung oder Änderung der Firma oder Personen der Inhaber, so sind wir berechtigt, ganz oder 

teilweise vom Vertrag zurückzutreten, oder es werden alle unsere Forderungen aus der Geschäftsverbindung auch im 
Falle einer Stundung zur sofortigen Barzahlung fällig.  

 

XI. Erfüllungsort und Gerichtsstand  

  

Erfüllungsort für alle Lieferungen und Leistungen ist XXXXXXXX. Für alle Verträge mit Vollkaufleuten wird als Gerichts-
stand XXXXXXXX vereinbart. 


